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Gemeinkostenfaktor
Gemeinkosten sind die Kosten,

die nicht unmittelbar, sondern nur in-
direkt der Erzeugung oder dem Ver-
trieb von Verkaufserzeugnissen oder
Dienstleistungen zurechenbar sind
(z.B. Verwaltungskosten). Im Einzel-
nen bestehen die Gemeinkosten aus
Sach- und Arbeitskosten.

Aus Gründen der Vereinfachung
wurden im Rahmen der Befragung
der Ingenieurkammer-Bau NRW die
gesamten Sachkosten den Gemeinko-
sten zugeschlagen. In der Regel las-
sen sich Sachkosten nur vereinzelt
und dann auch nur mit hohem admini-
strativen Aufwand konkreten Projek-
ten zuordnen, so dass eine grundsätz-
liche Behandlung aller Sachkosten als
Gemeinkosten als eine praktikablere
Lösung erscheint. 

Die Personalgemeinkosten erhält
man, wenn die Personalkosten, die
konkreten Projekten zugerechnet
werden können, von den gesamten
Personalkosten abgezogen werden.

Die Personalkosten der Mitarbeiter
ohne Projektbezug (kaufmännische
und administrative Mitarbeiter) wer-
den vollständig den Personalgemein-
kosten zugeschlagen. Die Berechnung
der Personalgemeinkosten für die
technischen Mitarbeiter und Inhaber
erfolgt auf Basis des mittleren Pro-
jektstundenanteils. Er benennt den
Anteil der Projektstunden an allen Ar-
beitsstunden und somit auch den An-
teil der projektbezogenen Personal-
kosten an allen Personalkosten.

Mit dem Begriff „Gemeinkosten“
sind demnach alle Sach- und Perso-
nalkosten gemeint, die gegenüber ei-
nem Auftraggeber in der Regel nicht
abgerechnet werden können. Zur
Deckung dieser Kosten muss den Pro-
jektkosten bei der Kostenkalkulation
ein bestimmter Betrag, der Gemein-
kostenzuschlag, zugeschlagen wer-
den.

Der Gemeinkostenzuschlag wird
als Verhältnis von Gemeinkosten und

Projektkosten (d.h. den einem Projekt
zuzuordnenden und letztlich auch ab-
zurechnenden Kosten) multipliziert
mit 100 berechnet [(Gemeinkosten /
Projektkosten) x 100]. Er beschreibt
den prozentualen Anteil der Gemein-
kosten an den Projektkosten.

Der Gemeinkostenfaktor bezeich-
net den Projektkosten-Multiplikator.
Er wird berechnet aus (Gemeinko-
stenzuschlag / 100) + 1. Mit diesem
Faktor müssen die Projektkosten mul-
tipliziert werden, damit die Gemein-
kosten mit erwirtschaftet werden kön-
nen.

Überschuss
Die Berechnung des Überschusses

eines Büros erfolgt durch Subtraktion
aller Kosten dieses Büros von seinem
Umsatz. Das Inhabergehalt wird aus
dieser Berechnung ausgeklammert.

Der Überschuss eines Büros be-
zeichnet somit den Anteil des Umsat-
zes, der nach Abzug aller Sachkosten
sowie aller Personalkosten für fest an-

gestellte und freie Mitarbei-
ter, aber vor Auszahlung des
Inhabergehalts und der ent-
sprechenden Sozialabgaben
übrig bleibt.

Mit anderen Worten: Der
Überschuss eines Büros ist
zugleich die maximale Sum-
me (abzüglich evtl. Tilgungs-
verpflichtungen), die für das
Jahresgehalt inklusive Sozi-
alleistungen des Inhabers
sowie für die Bildung von
Rücklagen zur Verfügung
steht.

Gewinn
Der „Gewinn“ oder das

Ergebnis eines Büros errech-
net sich aus dem Ho-
norarumsatz abzüglich aller
Sach- und Personalkosten,
Inhabergehälter eingeschlos-
sen.
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Umsatz und Kosten 

6. Zur Erfassung des wirtschaftlichen Ergebnisses Ihres Büros für das Jahr 2008 bitten wir Sie 
um die folgenden Angaben aus Ihrer Buchhaltung. Bei diesen Angaben kann Ihnen Ihr Steu-
erberater behilflich sein. 

6.1 Gesamtumsatz des Büros 2008 (netto ohne USt.) €
bei Bilanzierung unter Berücksichtigung von Rückstellungen / Wertberichtigungen 
bei Einnahmeüberschussrechnung nur Erlöse für Leistungen im Jahr 2007 
ohne Finanzergebnisse

6.2 Personalkosten Inhaber €
bei GmbH / AG: Gesellschaftergeschäftsführervergütung einschl. Sozialabgaben 
bei Personengesellschaften: kalkulatorischer Unternehmerlohn einschl. Sozialabgaben 

6.3 Personalkosten Mitarbeiter (Gesamt) €

� davon Personalkosten €

� davon Sozialabgaben €

6.4 Fremdpersonalkosten / -arbeiten (Gesamt) €

� davon Honorare für „freie Mitarbeiter“ €

� davon Honorare für Leistungen Dritter €

6.5 Sachkosten (Gesamt) €

� davon Kosten Raumnutzung (Miete, Strom, Wasser etc.) €

� davon Sachkosten Bürobetrieb (Büromaterial, Telefon, Porto, Fax, 
Hardware, Abschreibungen für Betriebsausstattung)  €

� davon Kfz-Kosten (Kfz-Abschreibung, laufender Unterhalt inkl. Kfz-
Steuer / -Versicherung, Kilometergelder, Leasingraten) €

� davon Reisekosten (Bus, Bahn, Taxi, Flugzeug) €

� davon Versicherungen, Beiträge (Haftpflichtversicherungen, Kammer-
beiträge, Beiträge zu Berufsorganisationen, Rechts- und Beratungskos-
ten)  

€

� davon Fort- und Weiterbildung (Kurse, Seminare, Tagungen, Kongres-
se etc.) €

� davon Repräsentation, Akquisition (Bewirtung, Geschenke, Kosten für 
die Herstellung von Broschüren, Ausstellungen etc.) €

� davon Zinsen für Darlehen €

� davon Bankspesen, Kosten für Kontokorrentkredite €

� davon sonstige Kosten  €

Gesamtkosten (Summe 6.2 bis 6.5) €

7. Wie verteilten sich Ihre Personalkosten - ohne freie Mitarbeiter - auf die folgenden Gruppen? 

�1 Die Anteile wurden aus der Buchhaltung ermittelt 
�2 Die Anteile wurden geschätzt 

Kosten technischer Mitarbeiter mit Projektbezug
(gemäß 3.2 bis 3.5)

%

Kosten kaufmännischer Mitarbeiter / Mitarbeiter ohne Projektbezug 
(gemäß 3.6 bis 3.9)

%

 100%

8. Wie hoch setzen Sie den kalkulatorischen Bürostundensatz an? 

Der kalkulatorische Bürostundensatz errechnet sich aus den Gesamtkosten dividiert durch die Pro-
jektstunden des Büros zuzüglich Wagnis- und Gewinnzuschlag. 

�1 Wird in unserem Büro nicht kalkuliert 
�2 Der mittlere Bürostundensatz beträgt   Euro 
�3 Wir arbeiten mit verschiedenen Stundensätzen, und zwar: 

Stundensätze der Inhaber / Partner / Gesellschafter (gemäß 3.1): €
Stundensätze der Mitarbeiter mit unmittelbarem Projektbezug 
(gemäß 3.2 bis 3.5): €

9. Und wie hoch setzen Sie den Wagnis- und Gewinnzuschlag an? 

�1 Wird in unserem Büro nicht kalkuliert 
�2 Der Anteil des Wagnis- und Gewinnzuschlags am mittleren Bürostundensatz liegt bei   % 
�3 Wir arbeiten mit verschiedenen Stundensätzen. Der Anteil des Wagnis- und Gewinnzuschlags 

am Stundensatz der Inhaber / Partner / Gesellschafter liegt bei: %
am Stundensatz der Mitarbeiter mit unmittelbarem Projektbezug liegt bei: %

10. Welchen Investitionsaufwand (Anschaffungskosten im Wert von mehr als 410 Euro, z. B. PC, 
Software etc.) hatten Sie in Ihrem Büro (ohne Leasingkosten) in den folgenden Jahren?   

Investitionsaufwand im Jahr Höhe
2007 €
2008 €

11. Wie hoch waren Ihre Abschreibungen in den folgenden Jahren?  

Abschreibung im Jahr: Höhe
2007 €
2008 €

12. Wie hoch waren im Jahr 2007 Ihre Honoraraußenstände (außerhalb der Zahlungsfrist, Durch-
schnitt der Honorarforderungen)? 
�1 keine �2  € 

13. Wie hoch waren im Jahr 2007 Ihre Forderungsausfälle? 
�1 keine �2  € 

Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Mitarbeit. 
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Online-Befragung - Vergleich
mit anderen Büros
Die Artikelserie, die mit dem vor-

liegenden Artikel ihren Abschluss fin-
det, geht auf eine Befragung der In-
genieurkammer Bau NRW aus dem
vergangenen Jahr zurück. Im Rahmen
dieser Online-Befragung wurden
2.631 freischaffende Kammermitglie-
der angeschrieben und zur Kosten-
und Ertragslage in ihrem Büro be-
fragt. 386 Büros beteiligten sich an
der Untersuchung.

Ziel dieser Untersuchung war es,
allen Ingenieurbüros empirisch gesi-
chertes Material zur Kosten- und Er-
tragslage zur Verfügung zu stellen.
Auf diese Weise sollte die Möglich-
keit geschaffen werden, durch einen
Abgleich unterschiedlicher Kennzah-
len das eigene Büro unter betriebs-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu
bewerten und hieraus gegebenen-
falls strategische Konsequenzen für
die eigene Marktausrichtung zu zie-
hen.

Im nächsten Jahr wird diese Befra-
gung wiederholt. Es ist geplant, allen
Teilnehmern an der Befragung im An-
schluss einen personalisierten Bericht
zuzusenden, in dem die Ergebnisse
für das eigene Büro den Ergebnissen
für alle teilnehmenden Büros des glei-
chen Typs gegenüber gestellt wer-
den.

Dem Fragebogen auf den vorheri-
gen Seiten kann entnommen werden,
welche Daten im Rahmen der Befra-
gung im nächsten Jahr erfasst wer-
den.

Dipl.-Soz. Nicole Reiß
Prof. Christoph Hommerich

INGENIEURAKADEMIE WEST

Programm im 2. Halbjahr 2009
Zu folgenden Tagungen und Seminaren sind noch Anmeldungen möglich:

FACHTAGUNGEN
20.11. 09-8901 Ein heißes Eisen – Bemessung von Bauteilen im Brandfall 

FACHBEZOGENE SEMINARE NACH § 20 ABS. 3 SV-VO
06.+07.10. 09-8905 Schallschutz im Hochbau nach DIN 4109 (2-tägig)
27.+28.10. 09-9038 Energieeinsparverordnung 2009 (2-tägig) NEU

SCHALLSCHUTZ – WÄRMESCHUTZ – ENERGIEEINSPARVERORDNUNG –
BAUPHYSIK
02.09. 09-8908 EnEV 2009: Energieausweiserstellung für Wohngebäude 
03.09. 09-8910 Energetische Bewertung von Nichtwohngebäuden gemäß 

DIN V 18599 
08.09. 09-8923 Energieeinsparverordnung (EnEV) Update
10.09. - 09-8914 Workshop - Energieeffizienzbewertung von Nicht-
25.09. wohngebäuden gemäß DIN V 18599 (4-tägig)
18.09. 09-8924 Algen und Pilze (Biofilme) auf gedämmten Fassaden – bau-

werksdiagnostische Untersuchungen – geeignete und
ungeeignete Verfahren der Sanierung

22.+23.09. 09-8918 Energieausweis für Nichtwohngebäude - Seminar
und Lernwerkstatt zur DIN V 18599 (2-tägig)

23.09. 09-8925 Kostensimulation verschiedener Heiztechniken in Wohn-
und Nichtwohngebäuden

30.09. 09-8926 Wärme- und Feuchteschutz bei der Altbausanierung
27.10. 09-8921 Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit – 

was kostet  die Energieeinsparung und wie kann die
Wirtschaftlichkeit bewertet werden?

04.11. 09-8927 TGA für Bauingenieure
04.11. 09-8928 Wärmepumpen – Funktion, Einsatzmöglichkeiten

und Auslegung
06.11. 09-8929 Kontrolle der Bauausführung durch den saSV für Schall-

und Wärmeschutz
16.11. 09-11576 Schimmelschäden in Gebäuden. Erkennen, Bewerten,

Entfernen NEU
25.11. 09-8930 Schall- und Wärmeschutz im Industrie- und Gewerbebau
09.12. 09-9039 Energieeinsparverordnung (EnEV) Update NEU

STANDSICHERHEIT – TRAGWERKSPLANUNG – ERD- UND GRUNDBAU –
INGENIEURBAU
25.08. 09-8947 Sicherheitsnachweise in der Geotechnik nach der

neuen DIN 1054
28.08. 09-8948 Bemessen und Konstruieren nach DIN 1045-1 - Änderung A1
07.09. 09-8949 Brandschutzbemessung von Stahlbetonbauteilen
07.09. 09-8950 Brandschutzbemessung von Stahlbauteilen
07.09. - 09-8937 Lehrgang für Ingenieure der Bauwerksprüfung nach 
11.09. DIN 1076 (5-tägig)
17.+18.09. 09-9036 SIB-Bauwerke (2-tägig) NEU
29.09. 09-8951 Erschütterungen im Bauwesen: Rechtzeitig erkennen, rich-

tig beurteilen und erfolgreich vermeiden
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01.10. 09-8952 Neue technische Entwicklungen, Konstruktionen und Be-
messungen im Holzbau für die Baupraxis

02.10. 09-8945 Die Normenreihe DIN 1055 – Einwirkungen auf Tragwerke.
Auslegungen und praktische Anwendungen

06.+07.10. 09-11578 Lehrgang für Ingenieure der Bauwerksprüfung II: Praxis
und Sondergebiete der Bauwerksprüfung (2-tägig) NEU

08.10. 09-8953 Grundregeln für die Auswahl von nichtrostenden Stählen in
Architektur und Bauwesen 

30.10. 09-8954 Gründungsvarianten bei schlecht tragfähigem Baugrund

03.11. 09-8955 Erhaltungsbauweisen für kommunale Straßen (Kosten,
Technik, Werterhalt) 

05.11. 09-8956 Mauerwerksbau – Einführung in die neue Normengeneration
09.11. - 09-9035 Lehrgang für Ingenieure der Bauwerksprüfung nach
13.11. DIN 1076 (5-tägig) NEU
17.11. 09-0000 Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken 

nach der „neuen“ DIN 1052: 2008-12
18.11. 09-8958 Bemessung und Konstruktion von Verbindungen im Stahlbau
20.11. 09-8901 Ein heißes Eisen – Die Bemessung von Bauteilen im Brandfall
26.11. 09-8959 Dichte Bauwerke aus Beton

01.12. 09-8960 Neue Vorschriften für den Betonstraßenbau
(ZTV Beton-StB 07, TL Beton-StB 07, RDO Beton 08)

02.12. 09-8961 Erdbeben nach DIN 4149 (neu) - Konstruktive Durchbildung 
von Bauwerken in Massiv-, Stahl- und Holzbauweise

08.12. 09-8962 Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton: Fugenabdichtung
im Neubau und Bestand

BAULICHER BRANDSCHUTZ
19.08. 09-8970 Zur Komplexität des Verlaufs von Bränden in Bauwerken –

Vernetztes Denken und Planen im Brandschutz
17.09. 09-8971 Brandschutz im Verwaltungsrecht und in der

gerichtlichen Praxis
26.09. 09-8972 Brandschutzplanung unter Berücksichtigung von einsatz-

taktischen Aspekten der Feuerwehr
29.10. 09-8973 Abweichungen und Kompensationsmaßnahmen
24.11. 09-8974 Brandschutz im Industriebau. DIN 18230 und die Industrie-

bau-Richtlinie
03.12. 09-8975 Brandschutzkonzepte in der Praxis

ENERGIEBERATUNG
10.09. 09-9000 Grundlagen und Bewertung Raumlufttechnischer Anlagen

nach DIN V 18599
14.09. 09-9001 Kennwerte in der Heiz- und Energietechnik
23.09. 09-8925 Kostensimulation verschiedener Heiztechniken in Wohn-

und Nichtwohngebäuden

BEWERTUNG VON BEBAUTEN UND UNBEBAUTEN GRUNDSTÜCKEN
03.09. bis 09-8988 Bewertung von bebauten und unbebauten Grund-
24.11. stücken – Übungsseminar / Praxisseminar (4-tägig)
15.09. 09-8989 Bautechnik für Immobilienbewertung. Auswirkung des

Energieausweises auf die Immobilienbewertung
01.10. 09-8990 Zwangsversteigerung – Grundlagen und Grundsätze der

Immobilienversteigerung

DDiieennssttbbeesspprreecchhuunnggeenn::
PPrroottookkoollll  vveerrffüüggbbaarr

Das Protokoll der Dienstbespre-
chungen, die das Ministerium für Bauen
und Verkehr im November und Dezem-
ber 2008 in allen fünf Regierungsbezir-
ken gemeinsam mit den Bauaufsichts-
behörden vorgenommen hat, liegt nun-
mehr vor. Wiederum wurde eine Viel-
zahl verschiedenster Themen bespro-
chen, die zum täglichen Geschäft der
Bauaufsichtsbehörden zählen.

Erörtert wurden zahlreiche Detail-
fragen zu den Vorschriften der Lan-
desbauordnung und den Sonderbau-
vorschriften. Wegen der Fülle des 66
Seiten umfassenden Textes können
hier nur einige Stichworte genannt
werden wie z.B. Änderungen zu § 6
BauO NRW, die aufgrund einer Ent-
scheidung des OVG NRW erforderlich
werden. Weitere wichtige Ausführun-
gen erfolgten zum Bereich Standsi-
cherheit mit den Themen „Dachkon-
struktionen aus Nagelplattenbindern
ohne Brandschutzanforderungen“
und zu Brandwänden. Im Bereich des
Brandschutzes wurde umfangreich die
Behandlung und Prüfung von Brand-
schutzkonzepten thematisiert.

Auch die Anforderungen an die
Barrierefreiheit nahmen wieder einen
größeren Raum in der Erörterung ein.
Da die Ausführungen des MBV als Er-
lass an die Bauaufsichtsbehörden ge-
richtet sind, ist es notwendig, dass
sich auch Entwurfsverfasser/Innen und
Fachplaner/Innen mit den Anforde-
rungen beschäftigen, die seitens der
Bauaufsichtsbehörden anzuwenden
sind.

Die IK-Bau NRW, die regelmäßig an
den Dienstbesprechungen teilnimmt,
veröffentlicht die Niederschriften auf
ihrer Homepage, damit auch die Kam-
mermitglieder Gelegenheit haben, sich
über aktuelle Fragen zu informieren.
Alle Niederschriften seit Frühjahr 2000
sind unter www.ikbaunrw.de unter
„Recht/Service“, „Recht“ sowie „Ge-
setze/Verordnungen“ im geschützten
Mitgliederbereich zu finden.
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12.+13.11. 09-8991 Workshop Renditeobjekte. Ertragswertverfahren für
Fortgeschrittene - Spezialimmobilien - Exoten (2-tägig)

02.12. 09-8992 Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken/ 
Sachkundenachweis; Vorbereitung auf die Überprüfung der
besonderen Sachkunde in der Wertermittlung – Übungs-
beispiele / Gruppenarbeit

MÄNGEL UND SCHÄDEN
08.09. bis 09-8994 Mängel und Schäden in und an Gebäuden (10-tägig)
04.12.

TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG
10.09. 09-9000 Grundlagen und Bewertung Raumlufttechnischer Anlagen

nach DIN V 18599
14.09. 09-9001 Kennwerte in der Heiz- und Energietechnik
23.09. 09-8925 Kostensimulation verschiedener Heiztechniken in Wohn-

und Nichtwohngebäuden

PROJEKTMANAGEMENT – KOSTENPLANUNG
30.09. 09-9004 Kostenermittlung – Kostensteuerung – Kostenüberwachung

im Hochbau 
12.11. 09-9005 Projektmanagement bei komplexen Bauvorhaben

BAU- UND PLANUNGSRECHT – VERMESSUNGSWESEN
01.09. 09-9009 Bauen im Bebauungsplan, Bauen im Innen und Außen-

bereich – Grundlagenseminar 
16.09. 09-9010 § 6 BauO NRW - Abstandflächen in der Entwicklung
27.+28.10. 09-9008 Bauordnungsrecht kompakt (2-tägig)

VERTRAGSWESEN – HOAI – VOB – VOF
31.08. 09-9014 VOB / B - Aktuelles Praxisseminar  
02.09. 09-9017 Nachtragsmanagement und gestörter Bauablauf
05.10. 09-9012 Aktuelle Entwicklung der HOAI
26.10. 09-11577 Aktuelle Entwicklung der HOAI NEU
05.11. 09-9018 Vergaberecht für Ingenieure – Grundlagen und

Fallbeispiele

KOMMUNIKATION
25.06. 09-9021 Professionelle Kommunikation und Konflikttraining
27.08. 09-9022 Zeit- und Stressmanagement
28.09. 09-9040 Professionelle Kommunikation und Konflikttraining NEU
08.10. 09-9023 Besprechungen und Meetings straff und effizient führen

ORGANISATION – CONTROLLING – MARKETING
16.09. 09-9026 Unternehmensnachfolge im Ingenieurbüro 
22.09. 09-9027 Marketingbausteine nutzen, aber richtig!

Die Inhalte sowie weitere Details können Interessenten dem Jahresprogramm
sowie der Internetseite www.ikbaunrw.de unter Ingenieurakademie West ent-
nehmen. Für alle Veranstaltungen gelten die Teilnahmebedingungen der Ingeni-
eurakademie West und werden vom Teilnehmer mit der Anmeldung als verbind-
lich anerkannt.

Land und Bund stellen in diesem
Jahr fast 128 Millionen Euro speziell
für den Klimaschutz in Schulen und
Kindergärten zur Verfügung. Mit dem
zweiten Investitionspakt zur energeti-
schen Erneuerung der sozialen Infra-
struktur können landesweit 82 Gebäu-
de unter dem Gesichtspunkt des Kli-
maschutzes saniert werden.

Die Kommunen werden sich zu-
sätzlich mit der Hälfte des Betrags an
den Sanierungen beteiligen, sodass
das Programm ein Fördervolumen
von fast 192 Millionen Euro hat. Dies
teilte Bauminister Lutz Lienenkämper
am 24. Juni in Düsseldorf mit. 

„Ich finde es besonders erfreulich,
dass bei den ausgewählten Projekten
die energetischen Konzepte in die-
sem Jahr noch einmal deutlich ver-
bessert werden konnten. Sie liegen
ohne Ausnahme über denen des Jah-
res 2008 und übertreffen die Mindest-
anforderungen des Programms er-
heblich. Damit werden alle wesentli-
chen Ziele des Investitionspaktes er-
reicht“, sagte Lienenkämper. Insge-
samt 73 Projekte liegen in Kommunen
mit besonders schwieriger Haushalts-
lage. Wegen ihrer besonderen ener-
getischen Konzepte konnten aber
auch Vorhaben in weiteren neun Kom-
munen in die Förderliste aufgenom-
men werden.

Gefördert wird auch in diesem
Jahr die energetische Sanierung, die
mindestens das Neubauniveau nach
der Energieeinsparverordnung errei-
chen muss. Dazu gehören der Aus-
tausch der Heizungsanlage, die Wär-
medämmung von Dach, Fassaden
und Kellerdecken sowie der Einbau
von Wärmeschutzfenstern oder der
Einsatz erneuerbarer Energien wie
Sonnenenergie oder Pelletheizun-
gen.

Eine komplette Auflistung aller
geförderten Projekte findet sich im In-
ternet unter www.mbv.nrw.de.

INVESTITIONSPAKT 2009

Klimaschutz
in Schulen
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Sachkunde für Dichtheitsprüfungen
von privaten Abwasserleitungen

Gemäß § 61a LWG NRW hat der
Eigentümer eines Grundstücks im
Erdreich oder unzugänglich verlegte
Abwasserleitungen zum Sammeln
oder Fortleiten von Schmutzwasser
oder mit diesem vermischtes Nieder-
schlagswasser seines Grundstücks
nach der Errichtung von Sachkundi-
gen auf Dichtheit prüfen zu lassen.
Bei bestehenden Abwasserleitungen
muss die erste Dichtheitsprüfung bei

einer Änderung, spätestens jedoch
bis zum 31. Dezember 2015 durchge-
führt werden. Die Sachkundigen müs-
sen eine Qualifizierung gemäß der
Verwaltungsvorschrift nachweisen.

Die Ingenieurakademie West wird
voraussichtlich im Herbst einen Lehr-
gang anbieten, der die erforderliche
Sachkunde entsprechend der Anfor-
derungen der Verwaltungsvorschrift
vermittelt und sich an Beratende In-

Bestimmungen zur Förderung von
Wohnraum für Menschen mit Behin-
derung (BWB) RdErl. d. Ministeriums
für Bauen und Verkehr - IV.2-2210-454
/09 - vom 18. Mai 2009

Der RdErl. des Ministeriums für
Bauen und Verkehr vom 2. Juni 2007
(MBl. NRW. S. 413) wird wie folgt
geändert:

Der Erlass wurde in einigen Punk-
ten redaktionell angepasst und erhält
ferner einen neuen Teil:

„5 Energetischer Standard
Bei der Förderung des Neubaus

von Gebäuden mit Wohnheimplätzen
ist der energetische Standard gemäß
Nummer 1.7 Satz 1 Anlage 1 WFB zu
erfüllen. Wird dieser Standard nicht
erfüllt und ist die Planung des Bauvor-
habens bereits vor dem 1. Juni 2009
abgeschlossen worden, kann auf der
Grundlage dieser Bestimmungen in
der Fassung vom 2. Juni 2007 geför-
dert werden.“

Dieser Änderungserlass wurde am
18. Mai 2009 bekanntgegeben. 

MBl. NRW. 2009 S. 274

Einführung Technischer Baube-
stimmungen nach § 3 Abs. 3 BauO
NRW RdErl. d. Ministeriums für Bauen
und Verkehr VI A 4 – 408 - v. 28. Mai
2009 - Der Runderlass des Ministeri-
ums für Bauen und Verkehr vom
8.11.2006 (SMBl. NRW. 2323) wird
wie folgt geändert: 

1) In Ziffer 3 ist im ersten Satz hin-
ter den Worten „technischen Vor-
schriften anderer“ der Text: „Ver-
tragsstaaten des Abkommens vom 2.
Mai 1992 über den Europäischen
Wirtschaftsraum“ zu streichen und
durch folgenden Text zu ersetzen:
„EU-Mitgliedstaaten und weiterer
Vertragstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) sowie der
Schweiz und der Türkei**)“. 

2) In Ziffer 4 ist im ersten Satz hin-
ter den Worten „von Stellen anderer“
der Text „Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum“ zu streichen und
durch folgenden Text zu ersetzen:
„EU-Mitgliedstaaten und weiterer
Vertragstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) sowie der
Schweiz und der Türkei**)“.

3) Die Anlage und der Anhang A
zur Anlage werden ersetzt.

MBl. NRW. 2009 S. 284

MINISTERIALBLATT NRW

genieure, Ingenieure und zertifizierte
Kanalsanierungsberater richtet.

Teilnahmevoraussetzungen
• Ingenieure einer entsprechenden
technischen Fachrichtung (z.B. Bauin-
genieurwesen) mit einer mehrjährigen
Berufspraxis in der Kanalsanierung
und -inspektion oder
• öffentlich bestellte und vereidigte
Sachverständige entsprechender Fach-
richtungen oder
• Ingenieure mit Abschluss zum zerti-
fizierten Kanalsanierungsberater.

Geplante Inhalte
Die Inhalte entsprechen den An-

forderungen an die Sachkunde für die
Dichtheitsprüfung von privaten Ab-
wasserleitungen gem. der Anlage 1
zur Verwaltungsvorschrift.

• Allgemeine Grundlagen
• Normen und Regelwerke für Ent-
wässerungssysteme innerhalb/außer-
halb von Gebäuden bei der Prüfung
von Grundstücksentwässerungen
• TV-Kanalinspektion und quantitative
Dichtheitsprüfung nach aktuellen Nor-
men und Regelwerken
• Sanierungsverfahren
• Arbeitssicherheit
• Schriftliche und praktische Prüfung

Fachliche Leitung
Dipl.-Ing. F. Diederich, Beratender

Ingenieur, Ingenieurbüro D.S.L., We-
sterkappeln

Nähere Einzelheiten finden Sie
rechtzeitig unter www.ikbaunrw.de.
Gerne nehmen wir auch Ihre Vormer-
kung entgegen und senden Ihnen
rechtzeitig die Informationen zu.

Kontakt: Ingenieurakademie West,
Evelina Spangel, Telefon: 0211-130
67-123, E-Mail: spangel@ikbaunrw.de
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Im Mai 2009 hat das Ministerium
für Wirtschaft, Mittelstand und Ener-
gie den zweiten Förderwettbewerb
„Energie.NRW“ gestartet. Der Wett-
bewerb wird im Rahmen des EU-NRW
Ziel 2-Programms „Regionale Wettbe-
werbsfähigkeit und Beschäftigung
2007 – 2013“ (EFRE) durchgeführt.

Die Kernelemente des Pro-
gramms, welche auch die wettbe-
werbsspezifischen Auswahlkriterien
widerspiegeln, sind Verbesserung der
Innovations- und Wettbewerbsfähig-
keit von Unternehmen, die Schaffung
von Arbeitsplätzen, die dauerhafte
und umweltgerechte Entwicklung so-
wie die Unterstützung der Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern
und der Nichtdiskriminierung. Die

Verbesserung der Versorgungssicher-
heit und der Wirtschaftlichkeit sowie
der Schutz von Klima und Umwelt
stellen weitere zentrale Ziele und Aus-
wahlkriterien dar.

Der neue Förderwettbewerb un-
terscheidet sich vom vorangegange-
nen durch die Fokussierung auf die
Schwerpunkte des nordrhein-westfäli-
schen Energiewirtschaftsclusters. Es
sollen Schlüsselbereiche gestärkt wer-
den, die in Nordrhein-Westfalen be-
reits sehr hohe Kompetenzwerte auf-
weisen. Diese Bereiche sind im Be-
sonderen Kraftwerkstechnik, Kraft-
stoffe und Antriebe der Zukunft, Pho-
tovoltaik, Biomasse, energieeffizien-
tes und solares Bauen, Geothermie
und Windenergie. Die Entwicklung

neuer bzw. die Verbesserung beste-
hender Produkte und Produktionsver-
fahren sowie die stärkere Vernetzung
der in der Energiebranche tätigen
Akteure sind in diesem Zusammen-
hang als vorrangige Zielgedanken
definiert.

Den Gewinnern des Auswahlver-
fahrens wird nach dem Durchlaufen
eines Antrags- und Bewilligungsver-
fahrens eine Projektförderung mit
Mitteln aus den Förderrichtlinien „Re-
gionales Wirtschaftsförderprogramm“
und „Programm für Rationelle Ener-
gieverwendung, Regenerative Energi-
en und Energiesparen – progres.nrw –
Programmbereich Innovation“ in Aus-
sicht gestellt.

Die Projektvorschläge sind noch
bis Donnerstag, 27. August 2009, 17.
Uhr, bei dem Forschungszentrum Jü-
lich/Projektträger Energie, Technolo-
gie, Nachhaltigkeit unter der folgen-
den Adresse einzureichen:

Forschungszentrum Jülich GmbH
Projektträger ETN
Kennwort: Förderwettbewerb
Energie.NRW
Postanschrift:
52425 Jülich

Lieferanschrift:
Karl-Heinz-Beckurts-Str. 13

Ansprechpartner vor Ort sind:
Frank Kohlhage,
Tel.: 02461-690-606 und
Dr. Bernd Steingrobe,
Tel.: 02461-690-601

Weitere Informationen zu den Teil-
nahmevoraussetzungen, den inhaltli-
chen und formalen Anforderungen
sowie den Bewertungskriterien des
Wettbewerbs Energie.NRW erhalten
Sie bei den oben genannten An-
sprechpartnern oder auf der Internet-
seite www.ziel2-nrw.de unter dem
Punkt „Wettbewerbe“.

FÖRDERWETTBEWERB „ENERGIE.NRW“ - LETZTER TERMIN: 27. AUGUST, 17 UHR

Jetzt geht es in den Endspurt
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 2007 - 2013“ ist der Titel
des EU-Programms, in dessen Rahmen auch der Förderwettbewerb
Energie.NRW 2009 angesiedelt ist. Unternehmen, Forschungseinrichtungen und
Akteure sind aufgerufen, noch bis Ende August Projektvorschläge einzureichen
und sich dem Wettbewerb um die besten Ideen zu stellen. Mit dem Wettbewerb
soll die technologische Kompetenz der Wirtschaft in NRW ausgebaut werden.

Die Bundesingenieurkammer und
der Verband Beratender Ingenieure
VBI haben Mitte März den „Deut-
schen Brückenbaupreis 2010“ ausge-
lobt. Wie auch schon 2008 fördert das
Bundesministerium für Verkehr, Bau-
und Stadtentwicklung den Preis im
Rahmen der Initiative Baukultur und
übernimmt die Schirmherrschaft.
Hauptsponsor ist wiederum die Deut-
sche Bahn AG.

Der Preis wird in den Kategorien
„Straßen- und Eisenbahnbrücken so-
wie Fuß- und Radwegbrücken“ für je-
weils ein Bauwerk vergeben, dessen
Fertigstellung, Umbau oder Instand-
setzung zum Auslobungstag abge-
schlossen ist. Vor dem 1. Januar 2006
fertig gestellte Brücken können nicht
mehr berücksichtigt werden (es zählt

der Tag der Abnahme). Ausgezeich-
net werden die Bauwerke sowie die
Ingenieure, die an verantwortlicher
Stelle wesentlichen Anteil am Entste-
hen des Bauwerks hatten.

Die Ausschreibungsunterlagen
zum „Deutschen Brückenbaupreis
2010“ sind im Internet unter www.
brueckenbaupreis.de veröffentlicht.
Einsendeschluss ist am 19. September
2009. Erhältlich sind die Teilnahmebe-
dingungen auch unter: Deutscher
Brückenbaupreis, c/o Bundesinge-
nieurkammer, Charlottenstraße 4,
10969 Berlin.

Weitere Infos sind erhältlich bei
Hiltrud Relecker (VBI, 030-26062-210,
E-Mail: Relecker@vbi.de und Jost
Hähnel (BIngK, Tel. 030-253429-05,
E-Mail; haehnel@bingk.de.

Brückenbaupreis 2010 ausgelobt
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AKTUELLE RECHTSURTEILE

ZZeeiitthhoonnoorraarrvveerr--
eeiinnbbaarruunnggeenn  ffüürr
IInnggeenniieeuurrlleeiissttuunnggeenn

Zur alten HOAI: BGH-Urteil vom
17. April 2009 - VII ZR 167/07 - IBR
2009 335

Der BGH musste sich mit der Fra-
ge befassen, ob für die Ingenieur-
tätigkeiten, die den in der HOAI er-
fassten Leistungen entsprechen,
grundsätzlich eine Vergütung auf
Stundensatzbasis möglich ist und ob
dabei freie Stundensätze vereinbart
werden dürfen oder ob sich die Ver-
tragsparteien an die Stundensätze
des § 6 Abs. 2 HOAI mit maximal 82
Euro halten müssen.

Der BGH hat wie folgt entschie-
den: Eine Zeithonorarvereinbarung ist
gemäß § 4 Abs. 1 HOAI wirksam,
wenn die schriftliche Auftragsertei-
lung unter Berücksichtigung des
Preisrahmens der Mindest- und
Höchstsätze - in diesem Fall der §§ 10
ff. HOAI oder vergleichbaren Rege-
lungen - erfolgt.

Eine solche Vereinbarung unter-
liegt nicht den Beschränkungen des
§ 6 HOAI, der zur Zeit noch die
Grenzen eines Zeithonorars festlegt.

Ausblick auf die HOAI 2009
Die neue HOAI, die voraussichtlich

im Juli/August 2009 in Kraft treten
soll, enthält keine Regelung mehr zum
Zeithonorar, wie sie bisher in § 6 der
alten HOAI geregelt war.

Diese ersatzlose Streichung soll
dem Planer mehr Flexibilität bei der
Vertragsgestalltung ermöglichen. In-
nerhalb der Grenzen der Vorschriften
der §§ 134, 138 BGB (Sittenwidrig-
keit) sind die Vertragsparteien hin-
sichtlich der Höhe der Stundensatz-
vereinbarung autonom.

2-monatige Rügefrist gegenüber
nicht prüffähigen Rechnungen gilt
auch für Abschlagsrechnungen (OLG
Celle Urteil vom 8. April 2009 - 14 U
111/08 IBR 2009, 399)

Der BGH hat durch den 12. Zivil-
senat bereits im Jahr 2005 entschie-
den, dass die für die Schlussrechnung
anerkannte und in Anlehnung an § 16
Nr. 3 VOB/B entwickelte Prüffrist von
zwei Monaten auch für Abschlags-
rechnungen der Architekten und In-
genieure gilt (IBR 2005, 689).

In dem vorliegenden Rechtsstreit
hatte der beklagte Bauherr die aus
seiner Sicht fehlende Prüfbarkeit der
Rechnung erst nach Ablauf von zwei
Monaten gerügt und darüber hinaus
eingewandt, der Planer dürfte, nach-
dem alle Leistungen erbracht seien,
keine Forderung mehr aus seiner Ab-
schlagsrechnung stellen.

Der Bauherr musste die Ab-
schlagsrechnung gleichwohl bezah-
len, da das OLG Celle den Argumen-
ten des Bauherrn nicht folgte.

Für den Einwand der angeblich
fehlenden Prüfbarkeit hatte der Bau-
herr die 2-monatige Frist versäumt.

Ferner durfte der Architekt in die-
sem Sonderfall ausnahmsweise seine
Forderung aus der als „vorläufige Ho-
norarrechnung“ bezeichneten Ab-
schlagsrechnung geltend machen, ob-
wohl unstreitig bereits sämtliche ver-
traglichen Leistungen vollständig er-
bracht waren.

In diesem Fall fehlten dem Ar-
chitekten zur Erstellung einer

Schlussrechnung maßgebliche Da-
ten, daher war er berechtigt, unter
Zugrundelegung der letzten vorlie-
genden eigenen Kostenermittlung
eine Abschlagsforderung zu verlan-
gen.

Ausblick auf die HOAI 2009
Bisher regelte § 8 der HOAI die

Zahlungsmodalitäten in 4 Absätzen.

Dieses ist in dem neuen § 15
HOAI im Wesentlichen so übernom-
men worden. Lediglich der Absatz 1
ist neu gefasst worden und lautet
wie folgt:

„Das Honorar wird fällig, soweit
nichts anderes vertraglich vereinbart
ist, wenn die Leistung vertragsgerecht
erbracht und eine prüffähige Ho-
norarschlussrechnung überreicht wor-
den ist.“

Gemäß § 15 Abs. 2 HOAI 2009
können Abschlagszahlungen in ange-
messenen zeitlichen Abständen für
nachgewiesene Leistungen vertraglich
vereinbart werden.

Dies entspricht exakt dem Wort-
laut des bisherigen § 8 Abs. 2.

Gemäß § 8 Abs. 3, jetziger § 15
Abs. 3 HOAI 2009, werden Nebenko-
sten auf Nachweis fällig, sofern bei
Auftragserteilung nicht etwas anderes
vereinbart worden ist.

Gemäß § 8 Abs. 4 der bisherigen
HOAI bzw. § 15 Abs. 4 HOAI 2009
können andere Zahlungsweisen
schriftlich vereinbart werden.

RA’in Friederike von Wiese-Ellermann

ZZwweeiimmoonnaattiiggee  RRüüggeeffrriisstt  ggeeggeennüübbeerr
nniicchhtt  pprrüüffffäähhiiggeenn  RReecchhnnuunnggeenn  ggiilltt
aauucchh  ffüürr  AAbbsscchhllaaggssrreecchhnnuunnggeenn
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GHV-RECHTSPRECHUNGSCHECK JULI-AUGUST 2009

Interessante Entscheidungen
im Honorar- und Vergaberecht
HOAI - Pauschalhonorar

BGH, 17.4.2009 – VII ZR 164/07

Urteil: „1. Die Vereinbarung eines
Zeithonorars für Architekten- und In-
genieurleistungen ist gemäß § 4 Abs.
1 HOAI wirksam, wenn sie schriftlich
bei Auftragserteilung unter Berück-
sichtigung des Preisrahmens der Min-
dest- und Höchstsätze erfolgt.“
„6. Welchen Sachvortrag der Unter-
nehmer danach zur Erfüllung seiner
sekundären Darlegungslast konkret zu
führen hat, ist einer generalisierenden
Betrachtung nicht zugänglich und
muss im Einzelfall unter Berücksichti-
gung des jeweiligen Vorbringens der
Gegenseite beurteilt werden. Maß-
stab hierfür ist das Informations- und
Kontrollbedürfnis des Bestellers.“

GHV: Der erste Leitsatz zeigt erneut,
dass die Parteien grundsätzlich in der
Gestaltung ihrer Verträge frei sind.
Auch Zeithonorarvereinbarungen sind
möglich und bleiben solange wirk-
sam, wie es zu keiner Mindestsatzun-
terschreitung oder Höchstsatzüber-
schreitung nach § 4 Abs. 1 HOAI
kommt. Die Entscheidung räumt inso-
fern auch mit unterschiedlichen Mei-
nungen auf und stellt fest, dass auch
die Vereinbarung eines Zeithonorars
gemäß § 4 Abs. 1 HOAI wirksam zu
Stande kommt, sofern sie schriftlich
bei Auftragserteilung erfolgt, nicht
unter die Ausnahmetatbestände in
§ 4 Abs. 2, 3 HOAI fällt und den Preis-
rahmen der Mindest- und Höchstsätze
beachtet. Auch hier zeigt sich wieder,
dass Vereinbarungen, die nicht auf
der HOAI basieren für Auftraggeber
grundsätzlich nicht empfehlenswert
sind.
Der Leitsatz 6 zeigt, dass der Umfang
der zu erbringenden Nachweise nur

im Einzelfall gelten kann und es auf
das jeweilige Informations- und Kon-
trollinteresse des Auftraggebers an-
kommt. Die Leitsätze 2 bis 5 sind
ebenso zur Lektüre zu empfehlen und
betreffen die wirtschaftliche Betriebs-
führung.

Abnahme

BGH, 10.3.2009 – VII ZR 164/06

Urteil: „Nach der Kündigung eines Ar-
chitektenvertrags beginnt der Lauf
der fünfjährigen Frist grundsätzlich
erst mit der Abnahme oder mit einer
endgültigen Abnahmeverweigerung.“

GHV: Nur eine formelle Abnahme
oder eine endgültige Abnahmever-
weigerung durch den Auftraggeber
markiert sicher für den Planer den Be-
ginn der Verjährung. Der Planer
kommt nicht daran vorbei sein Werk
abnehmen zu lassen. Hier wird erneut
auf die viel zu wenig beachtete Ab-
nahme der Planerleistung verwiesen. 

HOAI-Gültigkeit

OLG Köln, 20.1.2009 – 22 U 77/08

Urteil: „Die HOAI findet auch Anwen-
dung, wenn der Auftragnehmer nicht
Architekt, sondern Dachdecker bezie-
hungsweise Sachverständiger ist, es
sich aber um Leistungen handelt, die
überwiegend den Leistungsphasen
nach § 15 HOAI zuzuordnen sind.“

GHV: Das Gericht stellt klar, dass sich
die Frage, ob im Streitfall die HOAI
anwendbar ist nach dem Inhalt des
Vertrages beurteilt. Die HOAI gilt,
wenn Leistungen vereinbart sind, die

in den Leistungsbildern der HOAI ver-
ordnet sind. Die HOAI gilt also nicht
personen-, sondern objektbezogen.
Trotz teilweise anders lautender Mei-
nungen kommt es nicht darauf an, ob
der Auftragnehmer Architekt oder In-
genieur ist, die zu erbringende Lei-
stung ist entscheidend. Dabei genügt
es, dass sich die Leistungen überwie-
gend Leistungsphasen nach HOAI zu-
ordnen lassen, damit derjenige, der
diese erbringt, ein Anrecht auf eine
Vergütung nach HOAI hat. Hier zeigt
sich allerdings auch wieder, dass es in
Deutschland kein Berufsausübungs-
recht für in der HOAI verordnete Lei-
stungen gibt.

Pauschale

OLG Zweibrücken, 23.7.2007 – 7 U
81/05

Urteil: „Ein Architekt ist an eine etwai-
ge vereinbarte Unterschreitung der
Mindestsätze nicht gebunden, wenn
er über den vereinbarten Umfang hin-
aus Zusatzleistungen erbringen muss.“

GHV: „Im vorliegenden Fall wurde für
eine vertraglich vereinbarte Leistung
eine Pauschalhonorar vereinbart. Es
kam zu so wesentlichen Planungsän-
derungen, dass das Gericht von einer
neuen Planung ausging. Infolgedes-
sen entschied das Gericht, dass der
Planer nicht mehr an sein Pauschalho-
norar gebunden bleibt. Bei erhebli-
chen Änderungen der anrechenbaren
Kosten und der Inhalte erscheint eine
solche Entscheidung nur konsequent.
Ändert sich der Leistungsumfang er-
heblich, kann der Planer nicht an die
Gegenleistung, das Honorar gebun-
den bleiben. Er kann dann nach den
Mindestsätzen der HOAI abrechnen.
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Allerdings war auch hier ein Streit-
punkt, ob die Änderungsleistungen
denn überhaupt vom Auftraggeber
veranlasst waren. Der Nachweis ge-
lang dem Planer. Dem Planer ist er-
neut die konsequente Dokumentation
anzuraten. 

Angebotsprüfung

OLG Schleswig, 25.4.2008 - 1 U 77/07

Urteil: „Der Architekt, der bei der
Auftragsvergabe eingeschaltet ist, hat
die Pflicht, Angebote eingehend zu
prüfen und zu werten. Überschreitet
der Angebotspreis eines Unterneh-
mers, mit dem der Auftraggeber den
Bauvertrag abschließt, den tatsächli-
chen Wert der Arbeiten (beurteilt
nach ortsüblicher Vergütung eine
Überschreitung um 35%), haftet der
Architekt auf Schadensersatz unter
Abzug eines 10%-igen Risikozu-
schlags auf die übliche Vergütung.“

GHV: Der Planer hat nicht nur die Lei-
stungsbeschreibung ordnungsgemäß
zu erstellen, sondern auch die Massen-
ermittlung mangelfrei zu erbringen. Im
vorliegenden Falle wurde eine Pau-
schale vereinbart, nachträglich wurde
festgestellt, dass die Massen in erheb-
lichem Umfang falsch ermittelt wor-
den sind. Hierfür haftet der Planer.
Dies erscheint nur konsequent. Dabei
hatte das Gericht nochmals klarge-
stellt, dass sich die Prüfung nicht nur
bei öffentlichen sondern auch bei pri-
vaten Auftraggebern an den Kriterien
des § 23 VOB/A zu orientieren hat.
Danach sind die Angebote rechne-
risch, technisch und wirtschaftlich zu
prüfen.

VOF - Haftpflichtversicherung

Vergabekammer Thüringen, 2.3.2009
– 250-4004.20-584/2009-002-EF

Urteil: „1. Es stellt eine nicht zumut-
bare Einschränkung der Bieterrechte

dar, wenn der Auftraggeber schon für
das Stadium des Auswahlverfahrens
verlangt, dass der Bieter den Ab-
schluss einer entsprechenden Berufs-
haftpflichtversicherung nachweisen
muss.
2. Ist eine Zertifizierung des Qua-
litätsmanagements nach ISO 9001
nicht gefordert und bekannt gemacht
worden, darf eine Zertifizierung des
Qualitätsmanagements auch nicht zu
einem Kriterium für die Punktevertei-
lung gemacht werden.
3. Auch wenn im Anwendungsbereich
der VOF ein Ausschlussgrund der
„fehlenden Angaben und Erklärun-
gen“ nicht vorgesehen ist, darf eine
Vergabestelle ein Angebot in der wei-
teren Prüfung und Bewertung der An-
gebote nicht mehr berücksichtigen,
wenn sie ungleich gelagerte Sachver-
halte (Angebote mit und ohne Preise)
gleich behandelt hat.“

GHV: Der erste Leitsatz macht deut-
lich, dass es dem Auftraggeber genü-
gen muss, dass eine Berufshaftpflicht-
versicherung in der geforderten Höhe
vom Planer erst dann abgeschlossen
wird, wenn der Auftrag erteilt ist. Der
Planer muss zwar nachweisen, dass
die Versicherung bereit wäre, eine ent-
sprechende Versicherung grundsätz-
lich abzuschließen, er kann aber nicht
dazu verpflichtet werden bereits für
ein Auswahlverfahren rechtliche und
finanzielle Bindungen einzugehen, wo
er noch gar nicht weiß, ob er den Auf-
trag überhaupt erhält.

Der zweite Leitsatz zeigt, dass nur
dann eine Zertifizierung gefordert
werden darf, wenn dies entsprechend
bekannt gemacht worden ist.
Grundsätzlich sollte auch nicht die
Zertifizierung im Fordergrund stehen,
sondern die Inhalte des Qualitätsma-
nagementsystems.

Der dritte Leitsatz zeigt wiederum,
dass ein VOF-Verfahren zwar ein Ver-
handlungsverfahren mit weiten Spiel-
räumen ist, aber nicht alles nachver-
handelt werden kann. Fordert der Auf-
traggeber ein Honorarangebot, muss
der Planer dieses entsprechend ver-

preisen. Nachträglich ist eine erstmali-
ge Angabe von Preisen nicht zulässig.

HOAI 2009

Die GHV verweist auf die jetzt um-
fangreich stattfindenden Seminare zur
HOAI 2009 auf der Homepage der
Kammern und der GHV. Frühzeitige
Anmeldungen sind zu empfehlen.

Es berichtet und steht auch für Fra-
gen zur Verfügung: Dipl.-Ing. Peter
Kalte, GHV Gütestelle Honorar- und
Vergaberecht e. V., Schillerplatz 12-
14, 67071 Ludwigshafen
www.ghv-guetestelle.de

Kostenlose
Erstberatung

Die IK-Bau NRW bietet ihren
Mitgliedern eine kostenlose
rechtliche Erstberatung an:

Dr. jur. Astrid Hunger und
Ass.’in Martina Schwanen, Ge-
schäftsstelle der Ingenieurkam-
mer-Bau NRW, montags, mitt-
wochs und donnerstags 9 bis 12
Uhr. Tel. 0211-13067-116, Fax
0211-13067-150.

RA’in Friederike von Wiese-
Ellermann, montags bis freitags
8.30 bis 12.30 und 14 bis 18 Uhr,
Tel. 0521-82092, Fax 0521-84199.

RA Prof. Dr. jur. Rudolf San-
genstedt, montags bis freitags 9
bis 18 Uhr, Tel. 0228-653550, Fax
0228-632372.

GHV Gütestelle Honorar- und
Vergaberecht e.V., montags bis
freitags 8.30 bis 17 Uhr, Tel. 0621-
6856090-0, Fax 0621-6856090-1.
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Am 15. Oktober 2009 findet ab 10
Uhr im Konferenzzentrum des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und
Technologie in Berlin der 5. Bun-
deskoordinatorentag statt. Veranstal-
tet wird die Fachtagung vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales,
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin sowie dem Präsi-
dium von Vertretern der Koordinato-
ren nach Baustellenverordnung.

Die zentrale Zielsetzung der Ver-
anstaltungsreihe ist es, durch die Be-
ratung von Maßnahmen und die
Übermittlung neuer Informationen die
Koordination, Kommunikation und
Kooperation aller am Bauvorhaben
Beteiligten zu verbessern und damit
sowohl Sicherheit und Gesundheits-

schutz auf der Baustelle als auch die
Wirtschaftlichkeit des Bauprozesses
zu erhöhen. Außerdem sollen die
Qualifikation der Koordinatoren, die
Qualität der Koordination und die In-
tegration der Koordination in die Bau-
wirtschaft gefördert und verbessert
werden. Hierzu werden Beiträge und
Beispiele zur Umsetzung der Koordi-
nation nach Baustellenverordnung
vorgestellt und diskutiert sowie das
Leitbild „gute Koordination“ vorge-
stellt und entwickelt.

Zielgruppen des Bundeskoordina-
torentages sind Koordinatoren, Archi-
tekten, Ingenieure, Bauherren, Lehr-
gangsträger der Fort- und Weiterbil-
dung von Koordinatoren, Bauunter-
nehmer und Sicherheitsfachkräfte.

Die Teilnahmegebühr beträgt 35
Euro. Die Anmeldung kann per Post,
Fax oder E-Mail bis zum 9. Oktober
2009 bei folgender Adresse erfol-
gen:

Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA)
Proschhübelstraße 8
01099 Dresden

Ina Hennig
Tel.: 0351-5639-5451
Fax: 0351-5639-5210
E-Mail: hennig.ina@baua.bund.de 

Weitere Informationen sind auch
im Internet verfügbar unter www.bun-
deskoordinatorentag.de.

5. Bundeskoordinatorentag in Berlin

In der heutigen Zeit gewinnt es für
Hausbesitzer zunehmend an Bedeu-
tung, für Maßnahmen zur energeti-
schen Gebäudemodernisierung in
vielfältiger Art Unterstützung in An-
spruch nehmen zu können.  So gibt es
von Bund, Land und zum Teil auch
von den Gebietskörperschaften selbst
finanzielle Förderung bei der Verwirk-
lichung solcher Vorhaben, beispiels-
weise von der KfW, aber auch von ört-
lichen Banken und Sparkassen. 

Mit dem Projekt ALTBAUNEU wer-
den Kreise und Kommunen in NRW
bei der Beratung ihrer Bürger unter-
stützt, wie man sinnvoll Maßnahmen
zur energetischen Modernisierung im
Gebäudebestand umsetzten kann
und dafür einen kompetenten An-
sprechpartner aus der Region findet.
Hierzu können Sie sich als Ingenieur-
büro sowie als selbstständiger Dienst-
leister in Energieberatungsfragen auf
der Internetplattform von  ALTBAU-
NEU eintragen lassen und werden so
von interessierten Gebäudeeigentü-

mern direkt gefunden. Weitere Infor-
mationen und Ansprechpartner erhal-
ten Sie unter www.alt-bau-neu.de.

Mit den Fragebögen, die unter
www.alt-bau-neu.de/ikbaunrw zur
Verfügung stehen, können Sie eine Li-
stung Ihrer Dienstleistung als Ingeni-
eur oder Energieberater auf der ALT-
BAUNEU-Internetplattform beantra-
gen. Das Passwort für den Download

PROJEKT ALTBAUNEU

Ingenieure können sich listen lassen

lautet: ikbaunrw. Auch unter www.ik-
baunrw.de finden Sie entsprechendes
Informationsmaterial zum Projekt ALT-
BAUNEU. 

Das Projekt wird durch das Mini-
sterium für Wirtschaft, Mittelstand und
Energie des Landes NRW gefördert,
mit fachlicher Beratung durch die En-
ergieAgentur.NRW und die Verbrau-
cherzentrale Nordrhein-Westfalen.
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JULI

GEBURTSTAGE

Dipl.-Ing. Karl Wilhelm Bergfeld
Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Buschmeyer
Dipl.-Ing. Manfred Drechsler
Dipl.-Ing. Herbert Feld, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Hans-Peter Halbe
Dipl.-Ing. Joachim Hasselblatt, ÖbVI
Dipl.-Ing. Dagmar Kleinemeier,
Beratende Ingenieurin
Dipl.-Ing. Heinrich Koch
Dipl.-Ing. Reinhard Krings
Dipl.-Ing. Dietrich Kuhlen, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Günter Müller, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Wilhelm Rubbert, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Karl-Friedrich Stücher,
Beratender Ingenieur

60 Jahre

65 Jahre

70 Jahre

75 Jahre

80 Jahre

Dipl.-Ing. (PL) Gerhard Dambon
Dipl.-Ing. Ernst-Hanno Diehl,
Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Hubert Heinrichs, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Adolf Hermann
Dipl.-Ing. Dieter Jansen, Beratender Ingenieur
Prof. Dr.-Ing. Wolfram Klingsch,
Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Hans-Joachim Niedernolte
Dipl.-Ing. Jürgen Oertel, Beratender Ingenieur
Ing. Johannes Peters
Dr.-Ing. Jan-Marian Rolewicz,
Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Willi Schommer, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Rudolf Spitthöver, ÖbVI
Dipl.-Ing. Norbert Wirtz, Beratender Ingenieur

Dipl.-Ing. Nikola Bojcevic, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Manfred Gathmann,
Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Walter Harbott, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Heinrich Kiski, Beratender Ingenieur
Ing. Eduard Kreuzburg
Dipl.-Ing. Gerhard Müller
Dipl.-Ing. Wolfgang Patzer,
Beratender Ingenieur
Ing. (grad.) Rolf Rau, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Josef Sander, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Hans Paul Schriever,
Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Heinz Tebartz

Dipl.-Ing. Rolf Bonekämper,
Beratender Ingenieur
Ing. Karl-Heinz Hoffmann, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Hans-Dieter Kirsebauer,
Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Hermann Josef Komp,
Beratender Ingenieur

Dipl.-Ing. Helmut Bresges
Ing. Karl Otto Strandt

82 Jahre Ing. Edgar Lüttgen, Beratender Ingenieur

81 Jahre Prof. Dr.-Ing. Helmut Dieler, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Werner Schmidt, Beratender Ingenieur

84 Jahre Dipl.-Ing. Ernst Rudolf Kahn

86 Jahre Dipl.-Ing. Werner Steinkamp
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GEBURTSTAGE

82 Jahre Dipl.-Ing. Friedrich Gratzfeld, Beratender Ingenieur

Dipl.-Ing. Klaus Bangert
Dipl.-Ing. Klaus Fischer
Dipl.-Ing. Franz-Ulrich Gies
Ing. (grad.) Friedhelm Lüdeke
Dipl.-Ing. Hannes Mannewitz,
Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Peter Philipp
Dipl.-Ing. Franz Josef Schramm,
Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Detlef Sönnichsen,
Beratender Ingenieur
Prof. Dr.-Ing. Ludwig Strathmann,
Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Heinz Wesner, Beratender Ingenieur

60 Jahre

65 Jahre

70 Jahre

75 Jahre

80 Jahre

Dipl.-Ing. Georg Begemann, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Reiner Bieker, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Michael Hänsel
Dipl.-Ing. Reinhard Jungk
Dipl.-Ing. Rolf Röttgen
Dipl.-Ing. Thouheed Salami
Dipl.-Ing. Johannes ten Brink
Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Zabel,
Beratender Ingenieur

Prof. Dr.-Ing. Klaus Beckenbauer,
Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Henryk Bernhardt,
Beratender Ingenieur
Ing. Bodo Bremkamp
Dipl.-Ing. Klaus Dammann, Beratender Ingenieur
Ing. Gerhard Kölzer, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Norbert Obst
Dipl.-Ing. Gregor H. Plum, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Hans Joachim Schiewe,
Beratender Ingenieur
Dr.-Ing. Hans-Georg Zeidler,
Beratender Ingenieur

Ing. Wolf-Dietrich Flemming,
Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Friedhelm Garstka,
Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Horst Kiersch, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Alfred Kirchhoff, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Paul Wiesner, Beratender Ingenieur

Dipl.-Ing. E. Arno Sieger, Beratender Ingenieur

AUGUST

86 Jahre Dipl.-Ing. Heinrich Bickmann, Beratender Ingenieur
Prof. Dipl.-Ing. Alfons Teuber, Beratender Ingenieur

87 Jahre Ing. Werner Boeinck sen., Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Emil Vogel, Beratender Ingenieur




